
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG);  
Allgemeinverfügung  

zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2  
im Landkreis Berchtesgadener Land aufgrund steigender Fallzahlen 

 
Aufgrund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes im Landkreis Berchtesgadener Land erlässt das Land-
ratsamt Berchtesgadener Land als Kreisverwaltungsbehörde gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG und § 25 Abs. 1 S. 4 11. BayIfSMV in 
Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung, Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
und Art. 35 S. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) folgende für den gesamten Landkreis Berchtes-
gadener Land geltende 
 

Allgemeinverfügung 

 
1. Touristische Tagesausflüge in den Landkreis Berchtesgadener Land sind untersagt. 
 
2. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die 

mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden kann. 
 
3. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 13. Januar 2021, 00:00 Uhr in Kraft. Diese Allgemeinverfügung gilt 

zunächst bis 31. Januar 2021, 24.00 Uhr.  
 
4. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 
Begründung: 
 
Die sachliche Zuständigkeit des Landratsamtes Berchtesgadener Land ergibt sich aus § 28 Abs. 1 S. 1 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 25 Abs. 1 S. 4 der 11. BayIfSMV und § 65 S. 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV); 
die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).  
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstor-
bener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
insbesondere die in den §§ 28a bis 31 IfSG genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Das Landratsamt Berchtesgadener Land kann gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Halbsatz 2 IfSG Personen 
verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte 
Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. 
 
SARS-CoV-2 ist eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 2 Nr. 3 IfSG. 
 
Gemäß § 25 Abs. 1 S. 4 in Verbindung mit S. 1 der 11. BayIfSMV kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde anordnen, dass 
touristische Tagesausflüge in den Landkreis untersagt sind, wenn der nach § 28a Abs. 3 S. 12 IfSG bestimmte Inzidenzwert von 
200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten ist. Die 
7-Tages-Inzidenz im Landkreis Berchtesgadener Land liegt aktuell bei 338,0 (RKI Stand 11. Januar 2021 0:00 Uhr). 
 
Gemäß § 25 Abs. 2 11. BayIfSMV muss die zuständige Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Regie-
rung unbeschadet des § 27 der 11. BayIfSMV weitergehende Anordnungen treffen, wenn ein deutlich erhöhter Inzidenzwert an 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen vorliegt. Als Richtwert gilt 
hier eine 7-Tages-Inzidenz von mehr als 300. Im Landkreis Berchtesgadener Land ist dieser Inzidenzwert überschritten. Noch 
dazu handelt es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen, das nicht auf ein oder mehrere konkrete Ausbruchsgeschehen zurück-
zuführen ist. 
 
Die das Gebiet des Landkreises Berchtesgadener Land betreffende Maßnahme ist unter Berücksichtigung des konkreten und 
aktuellen Infektionsgeschehens im Landkreis Berchtesgadener Land sowie in den umliegenden Landkreisen und im Nachbarland 
Österreich erforderlich, geeignet und angemessen. Das Infektionsgeschehen im Landkreis beschränkt sich nicht nur auf be-
stimmte Einrichtungen, Gruppen oder Örtlichkeiten, sondern ist breit im Landkreis und in der Bevölkerung verteilt. Die Anordnun-
gen dienen dem effektiven Infektionsschutz, insbesondere dem Zweck, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich und räumlich 
zu verlangsamen. Oberstes Ziel ist dabei die Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Klini-
ken und das damit verbundene Risiko einer erhöhten Sterblichkeit Betroffener an einer Infektion mit SARS-CoV-2. Die Möglichkeit, 
die Infektionsketten schnell nachzuvollziehen und damit zu durchbrechen, wird auf Grund des meist exponentiellen Anstiegs an 
Kontaktpersonen mit zunehmenden Infektionszahlen schwieriger. 
 
Bei erhöhten Inzidenzwerten, ist es deshalb notwendig, konsequente Gegenmaßnahmen zu ergreifen, damit das Ermitteln der 
infektionsrelevanten Kontakte und die Durchbrechung der Infektionsketten durch häusliche Isolierung als wirksames Mittel gegen 
die Weiterverbreitung zeitnah umgesetzt werden kann. Die Anordnungen dienen vor diesem Hintergrund auch dem Zweck, das 
Contact Tracing in ausreichendem Maße zu ermöglichen und die Gesundheitsbehörde handlungsfähig zu halten.  
 
Die Anordnungen sind zur Erreichung dieser Zwecke geeignet, erforderlich und angemessen.  
 
Die Maßnahmen dienen zudem dem legitimen Zweck der Verhinderung der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2. Das Coronavirus SARS-CoV-2 überträgt sich vor allem durch infektiöse Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten 
oder Niesen ausstößt. Ein hoher Anteil von Übertragungen erfolgt dabei unbemerkt, noch vor dem Auftreten von Krankheitssymp-
tomen. Gerade die Vermeidung von Personenansammlungen ist daher dazu geeignet, um die Ausbreitung des Infektionsgesche-
hens in der Bevölkerung zu reduzieren.  
 



Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie den verfolgten Zweck erreicht oder wenigstens fördert. Die Weiterverbreitung von SARS-
CoV-2 kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die Schleimhäute z. B. durch Aerosole und Tröpfcheninfektion erfolgen oder auch 
indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Bereits 
durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch Infizierte kann es zu Übertragungen dieser Art kommen. SARS-CoV-2 gilt 
als sehr leicht übertragbare Infektionskrankheit. Den verschärften Kontaktbeschränkungen liegt ein althergebrachtes Grundprinzip 
der Eindämmung gerade derartiger übertragbarer Krankheiten zu Grunde. Durch die Senkung der Zahlen von Personen, mit 
denen man in Kontakt kommen kann und durch die erhöhten Schutzmaßnahmen reduziert sich das Risiko, mit einem Erkrankten 
in Kontakt zu kommen und sich ebenfalls zu infizieren. Ebenso reduziert wird die Gefahr durch sogenannte „Super-Spreader“, 
welche bei einzelnen Zusammenkünften eine Vielzahl von Menschen auf einmal infizieren. Die Maßnahme ist deshalb zum einen 
geeignet, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich und räumlich zu verlangsamen. Zum anderen ist sie auch geeignet, durch 
die Verringerung möglicher Kontaktpersonen das Contact Tracing in ausreichendem Maße zu ermöglichen. Auch an der frischen 
Luft kann bei dauerhafter Unterschreitung der Mindestabstände eine Infektion nicht ausgeschlossen werden. Die Beobachtungen 
seit Weihnachten zeigen einerseits steigende Infektionszahlen im Landkreis Berchtesgadener Land, andererseits volle Parkplätze 
und Ansammlungen von Menschen, die gehäuft für Tagesausflüge in das Berchtesgadener Land kommen. 
Die Anordnung ist zur Erreichung dieser Zwecke auch erforderlich. Erforderlich ist eine Maßnahme, wenn es kein milderes Mittel 
gibt, welches den gleichen Erfolg herbeiführen würde und die Betroffenen dabei weniger belastet. Bezüglich der Anordnung gilt, 
dass eine hinreichende Verringerung der infektionsrelevanten Kontakte sich nur über die hier angeordnete Vermeidung von tou-
ristischer Hotspotbildung erreichen lässt. Andere Maßnahmen mit einer vergleichbaren infektionsepidemiologischen Wirkung sind 
nicht ersichtlich. Trotz der bereits strengen Maßnahmen der 11. BayIfSMV liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Berchtesgade-
ner Land am 11. Januar 2021 laut RKI bei 338,0. 
 
Die Maßnahme ist auch angemessen. Dies ist dann gegeben, wenn die Nachteile, die mit den Maßnahmen verbunden sind, nicht 
außer Verhältnis zum angestrebten Zweck der Maßnahme stehen.  
 
Bei COVID-19 handelt es sich um eine Infektionskrankheit mit teils schweren und sogar tödlichen Verläufen. Bei dieser Pandemie 
sind das Leben und die Gesundheit sehr vieler Menschen, im Extremfall auch die Funktionsfähigkeit des deutschen Gesundheits-
systems und der Verwaltung bedroht. Diesen Rechtsgütern kommt eine äußerst hohe Bedeutung zu, es gilt sie zu schützen. Im 
Verhältnis zu den hier betroffenen Individualrechtsgütern, insbesondere der grundrechtlich geschützten allgemeinen Handlungs-
freiheit, überwiegen diese besonders schützenswerten Interessen der Allgemeinheit. Die Anordnung ist somit angemessen. Sie 
stehen im Hinblick auf den Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter wie Gesundheit und Leben des Einzelnen und der Bevölke-
rung sowie der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems offensichtlich nicht außer Verhältnis zu den vergnügungsgetriebenen 
Interessen der Betroffenen. Eine Abwägung der widerstreitenden Interessen fällt somit eindeutig zu Gunsten des Schutzes der 
Allgemeinheit aus; Individualinteressen müssen insoweit zurücktreten, zumal die Einschränkung zeitlich befristet ist. Auch werden 
ausschließlich Einreisen zu touristischen Zwecken unterbunden. 
 
Die Bußgeldbewehrung folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 in Verbindung mit Abs. 2 IfSG.  
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wo-
chen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen zeitnah zu ver-
hindern, wurde von der Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein früheres Bekanntgabedatum 
gewählt (Ziffer 3). 
 
Die Maßnahmen sind gemäß § 28 Abs. 3 IfSG in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,  

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.    
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:   
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  
 
[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Bad Reichenhall, den 11. Januar 2021 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Bernhard Kern, Landrat  

 


